






Kategorie  
 „Best of history“
Ektra Tank „Signor Rossi offspace.wtf“, Köln
Die Station verbindet das typische Tankstellengeschäft mit 
einem modernen Wohlfühlort im historischen Vintage-Stil.

Das zeichnet die Tankstelle aus:
	→ Treffpunkt für Kunst- und Kulturinteressierte
	→ eigenes Kaffeekonzept „Signor Rossi“
	→ ehemalige Waschhalle, die als Kaffee-Lounge und für Ver-
anstaltungen genutzt wird

Daten und Fakten:
	→ Umbau: Juni 2024 Erneuerung der Shopfassade
	→ Betreiber: Ektra
	→ Eigentümer: Negerito Schöngeist
	→ Anzahl der Mitarbeiter: 16
	→ Shopgröße: 100 Quadratmeter
	→ Bistrogröße: 100 Quadratmeter
	→ Umwelt: grüner Strom, E-Ladestation mit 300 kW
	→ Öffnungszeiten: 6 bis 22 Uhr

Sonderpreis
Autohof Thiersheim, Thiersheim
„Genuss. Energie. Service.“ ist das Motto des großzügig 
bemessenen Autohofs, der seinen Kunden zahlreiche Extra-
services bietet.

Das zeichnet die Tankstelle aus:
	→ umfangreiche Kundenorientierung
	→ großzügiger Hundespielplatz
	→ Services für Wohnmobile
	→ Sicherheitsparkplätze für Trucker

Daten und Fakten:
	→ Geschäftsführer: Rolf Küstner
	→ Anzahl der Mitarbeiter: 34
	→ Shopgröße: 240 Quadratmeter
	→ Bistrogröße: 380 Quadratmeter
	→ Umbau: 2023
	→ Öffnungszeiten: 24 Stunden
	→ Veranstaltungen (Beispiele): Knödelabend, Bierdegustation, 
Open-Air-Konzerte, Oldtimer-Traktortreffen, Firmenfeiern

© Thomas Schreiber

© Reinhard Rosendahl

Quelle: Magazin Tankstelle
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Durch den 
Regulariendschungel
Update zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung

Eines der vorherrschenden Themen für uns war in diesem Jahr die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Ab 2025 werden auch einige Unternehmen 
aus unserem Mitgliederkreis in die Berichtspflicht rutschen. Wer sich schon 
jetzt mit dem Thema auseinandersetzen sollte und wie wir Sie als Verband 
unterstützen, lesen Sie hier.

Neben der finanziellen Berichterstattung müssen 
viele Unternehmen künftig auch einen Bericht für 
nachhaltiges Wirtschaften erstellen, der nach den 
Kriterien Environmental Social Governance, kurz 
ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unter-
nehmensführung), erfolgt. Zu den ESG-Richtlinien 
zählt unter anderem die neue Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD), die eine Absen-
kung der Schwellenwerte im Vergleich zur alten 
Rechtslage vorsieht. Dadurch wird sich die Zahl 
der berichtspflichtigen Unternehmen stark aus-
weiten. Dabei gelten die European Sustainability 
Reporting Standards (ESRS) als Pflichtstandard. 
Als europäischer Reporting-Standard setzen sie 
den Rahmen für die Berichterstattung, die am 
Ende von Ihrem Wirtschaftsprüfer abgenommen 
werden muss.

Wer ist künftig verpflichtet?
Wer an zwei aufeinanderfolgenden Geschäfts
jahren zwei der folgenden drei Kriterien 

	→ 250 Beschäftigte,
	→ 25.000.000 Euro Bilanzsumme,
	→ 50.000.000 Euro Nettoumsatzerlöse

überschreitet, gilt als „Großes Unternehmen“ und 
muss ab dem 1. Januar 2026 für das Geschäftsjahr 
2025 berichten. Damit fallen auch einige größere 
Mitglieder des bft in die Berichtspflicht. Als Unter-
nehmen der nachgelagerten Wertschöpfungskette 
können Sie ebenfalls indirekt betroffen sein, in-
dem Sie Ihrem Lieferanten für seine Nachhaltig-
keitsberichterstattung Daten liefern müssen.

Es gibt weitere Größenkategorien, doch diese Ka-
tegorie wird vermutlich diejenige sein, die für Mit-
gliedsunternehmen am häufigsten zutrifft.

Wann ist ein Nachhaltigkeitsaspekt berichts-
pflichtig?
Zu den Nachhaltigkeitsaspekten gehören the-
menspezifische Aufgabenpflichten etwa zu den 
Themen Klimawandel, Umweltverschmutzung, 
Wasser- und Meeresressourcen, biologische Viel-
falt und Ökosysteme sowie Ressourcennutzung 
und Kreislaufwirtschaft. Ein Nachhaltigkeitsaspekt 
ist jedoch nur dann berichtspflichtig, wenn er we-
sentlich ist. Die doppelte Wesentlichkeit legt die 
Berichtsthemen fest. Hier gelten die folgenden 
beiden Betrachtungsweisen:
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1.	Inside-out-Betrachtung: Welche positiven und 
negativen Auswirkungen hat das Unternehmen 
auf die Umwelt?

2.	Outside-in-Betrachtung (finanzielle Wesentlich-
keit): Welche finanziellen Chancen und Risiken 
entstehen dem Unternehmen aus Nachhaltig-
keitsaspekten?

Wie erfolgt die Wesentlichkeitsanalyse?
Um die Nachhaltigkeitsthemen zu ermitteln, die 
für Ihr Unternehmen und Ihre Stakeholder rele-
vant sind, müssen Sie zunächst alle potenziellen 
Themen, unter anderem durch die Einbeziehung 
der Stakeholder, identifizieren. Anschließend er-
folgt ihre Bewertung auf Grundlage von qualita-
tiven und quantitativen Kriterien. Diese werden 
nach Wichtigkeit eingeordnet, um abschließend 
die wesentlichen Themen festzulegen. Diese 
Schritte sind sowohl für die finanzielle Wesent-
lichkeit (Outside-in-Perspektive), als auch für die 
Wesentlichkeit der Auswirkungen (Inside-out-
Perspektive) durchzuführen. 

Welche Unterstützung erhalten Sie vom bft?
Bis Ende 2024 werden wir 70 bis 100 wesentliche 
Aspekte unserer Wertschöpfungskette heraus-
arbeiten und einen Fragenkatalog für eine Stake-
holder-Befragung entwerfen. Unser Ziel ist es, eine 
saubere Grundlage für die doppelte Wesentlich-
keitsanalyse und die künftige Berichterstattung 
zu erstellen. Diese kann als Basis für Ihren Nach-
haltigkeitsbericht verwendet werden, hat jedoch 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie muss 
deshalb zusätzlich individuell geprüft, mit Ihrem 
Wirtschaftsprüfer abgestimmt und gegebenenfalls 
ergänzt werden. 

Wie gewohnt, werden wir Sie in den bft-Nachrich-
ten und über unsere digitalen Kanäle auf dem Lau-
fenden halten. Bei Fragen können Sie sich jeder-
zeit an mich wenden. 

Sarah Schmitt,  Leiterin des bft Hauptstadtbüros 

bft ab 2025 mit neuer Adresse
Wie angekündigt wird der bft bald in seinen neuen Büroräumen zu finden 
sein. Ab dem 1. Januar 2025 lautet unsere Adresse Reinhardtstraße 12, 
10117 Berlin. Die 155 Quadratmeter großen Räumlichkeiten befinden 
sich sehr zentral gelegen in den Reinhardtstraßenhöfen nahe der 
S-Bahn-Stationen Friedrichstraße und Oranienburger Tor. Das Gebäude-
ensemble verfügt zusätzlich über Seminar- und Konferenzkapazitäten, 
die wir zukünftig für unsere eigenen Veranstaltungen nutzen werden. 

Wir freuen uns darauf, Sie ab dem neuen Jahr in unserer neuen 
repräsentativen Hauptstadtpräsenz begrüßen zu dürfen!
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Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
ist einer der finanzstärksten Verbände im politi-
schen Berlin. Das zeigt sich auch bei Veranstaltun-
gen des Verbandes. So wurde zu einem kürzlich 
durchgeführten Rohstoff-Kongress auch passge-
nau ein Report veröffentlicht, für den die Interes-
senvertretung das Beratungsunternehmen Roland 
Berger beauftragt hat. 

Die geplante Kernbotschaft des Reports ist, dass 
Deutschland für eine erfolgreiche klimafreundli-
che Transformation seiner Wirtschaft überwiegend 
auf Rohstoffe aus China angewiesen ist. Die vorge-
schlagenen Lösungen (europäische Förderung, Di-
versifizierung der Importe und Kreislaufwirtschaft) 
werden aber kurzfristig kaum für Erleichterung sor-
gen. Das ist der Punkt, wo es interessant wird. Für 
die Herstellung eines Elektroautos sind sechsmal 
so viel kritische, mineralische Rohstoffe erforderlich 
wie für einen Verbrenner. Bei der Produktion von 
Energie ist das Verhältnis noch gravierender: Beim 
Vergleich der Produktion von Offshore-Wind und 
Gas liegt es bei 12 zu 1.   

Eine naheliegende Schlussfolgerung aus dem Re-
port ist die Forderung nach Technologieoffenheit. 
Wenn die Versorgung Deutschlands mit minerali-
schen Rohstoffen so schwierig ist – und der Faktor 
Trump ist noch nicht mitgerechnet –, dann ist es 
leichtsinnig, nur auf ein Pferd zu setzen. An erster 
Stelle muss immer die Gewährleistung der Ver-
sorgungssicherheit stehen. Wenn eine Regierung 
hier scheitert, verliert sie das Vertrauen der Be-
völkerung. Das gilt für Deutschland, aber auch für 
Europa. Darum müssen die Bundesregierung und 
die Europäische Kommission aufhören, die Wirt-
schaft kompromisslos in Richtung Transformation 
zu treiben.

Sie finden den Report „Wege aus der Abhängigkeit 
– Wie Deutschland die Rohstoffe für eine zukunfts-
fähige Wirtschaft sichert“ mithilfe der Suchfunk-
tion Ihres Browsers.

Matthias Bannas,  
Leiter Verbandskommunikation

BDI-Report zur klimafreundlichen 
Transformation der Wirtschaft

Im Bundesverband der Dienstleistungswirtschaft 
(BDWi) vertreten 20 Branchenverbände aus dem 
Dienstleistungssektor gemeinsam ihre Interessen 
gegenüber der Politik – von der Altenpflege über 
Autovermieter, Tankstellen bis zur Zeitarbeit. 
 
Die Vielfalt macht den Verband stark. Der BDWi 
ist Dienstleister für seine Mitglieder. Er organisiert 
Gespräche mit politischen Entscheidern, Veran-
staltungen und bundesweite Aktionen wie zum 
Beispiel „Praxis für Politik“. Er bündelt die Posi
tionen seiner Mitglieder und unterstützt sie bei 
ihren ureigenen Anliegen. 
 
Mehr Infos: www.bdwi-online.de© 
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Der Dachverband MEW Mittelständische Energie-
wirtschaft Deutschland e. V. ist die starke Stimme 
der unabhängigen Mineralöl- und Energiewirt-
schaft in Deutschland. Wir stehen für Vielfalt und 
fairen Wettbewerb im Mineralöl- und Energie-
markt. Gemeinsam mit unseren Mitgliedsverbän-
den bft, AFM+E, UTV und FPE repräsentieren wir in 
Deutschland unter anderem fast 2.800 freie Tank-
stellen, 70 Prozent der oberirdischen Kraftstoff-
Tanklagerkapazität, 34 Prozent der Importe von 
Diesel und Heizöl sowie rund 40.000 Arbeitnehmer. 
In Berlin vertreten wir die Interessen unserer Mit-
glieder gegenüber der Politik und begleiten aktiv 
aktuelle politische Entwicklungen und Gesetz
gebungsvorhaben.

Nachdem die Regierungskoalition zerbrochen 
ist, ging ein politisches Beben durch die Bundes-
hauptstadt. Das Aus kam am Ende nicht überra-
schend, lediglich der Zeitpunkt war nicht vorher-
sehbar. Die Parteien der Mitte sollten die Zeit bis 
zur Bundestagswahl nun nutzen, um sich neu auf-
zustellen. Nach der Wahl muss eine geschlossene 
und handlungsfähige Regierung stehen, die der 
Wirtschaft hilft, wieder in Schwung zu kommen.

Ein besonderes Augenmerk muss hierbei künftig 
auf einer erfolgreichen Gestaltung der Energie-
wende liegen. In manchen Teilen der Öffentlich-
keit wird so getan, als sei diese bereits kurz vor 
ihrem Abschluss – doch das ist beileibe nicht so. 
Um die Energiewende erfolgreich zu gestalten, 
braucht es neben der Stromwende, hier sind mitt-
lerweile circa 50 Prozent erneuerbar, auch eine 
Molekülwende. Denn heute werden lediglich 20 
Prozent unseres Energieverbrauchs von Strom ge-
deckt, 80 Prozent hingegen durch Moleküle. Daher 
werden künftig CO2-neutrale Moleküle, vor allem 
Kohlenwasserstoffe, als Ersatz für fossile Energie-
träger und chemische Ausgangsstoffe benötigt.

Besonders unsere mittelständischen Mitglieds-
unternehmen brauchen verlässliche, technologie-
offene und realistische Rahmenbedingungen, um 
erfolgreich wirtschaften und in den Aufbau einer 
nachhaltigen Energieversorgung investieren zu 
können. Die Produktion und Verwendung grüner 
Moleküle muss jetzt beginnen, wenn wir die ehr-
geizigen Klimaziele erreichen wollen. Die Politik 
muss außerdem endlich anerkennen, dass erneu-
erbare Kraftstoffe die einzige Möglichkeit sind, den 
Fahrzeugbestand zu defossilisieren. 

Der Wasserstoffhochlauf duldet keinen Aufschub. 
Aus diesem Grund sollte das Wasserstoffbeschleuni-
gungsgesetz noch in dieser Legislatur den Bundestag 
passieren. Gleiches gilt für das Kohlendioxidspeicher-
gesetz, das den Umgang mit CO2 in Deutschland re-
gelt und dessen Transport und Speicherung erlaubt. 
Die kommende Bundesregierung muss anschließend 
das Zieldreieck aus Bezahlbarkeit, Versorgungssicher-
heit und Klimaschutz deutlich stärker betrachten.

Benjamin Ost, Manager Energiepolitik  
und Kommunikation

Das Ende der Ampel darf kein Ende der 
Energiepolitik bedeuten
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Vor der offiziellen Wahl durch das Europäische 
Parlament und der Benennung durch den Euro-
päischen Rat mussten die Kandidaten, die von 
ihrem Herkunftsmitgliedsstaat für die EU-Kom-
mission vorgeschlagen wurden, eine Anhörung 
absolvieren. Diese wird von den zuständigen 
Ausschüssen des Europäischen Parlaments 
organisiert. Dabei diskutierten mehrere Kan-
didaten mit Mitgliedern des Europäischen Par-
laments über die Zukunft der europäischen 
Automobilindustrie, insbesondere über das an-
gestrebte Verbot von Fahrzeugen mit Verbren-
nungsmotor (internal combustion engine, ICE) 
ab dem Jahr 2035.

Teresa Ribera, Kandidatin für das Amt der Vize-
präsidentin für einen „sauberen, nachhaltigen 
und gerechten Übergang“, und Stéphane Séjour-
né, Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten für 
„Wohlstand und Industriestrategie“, gaben an, 
dass sich der Clean Industrial Deal auf bestimmte 
strategische Industrien, darunter die Automobil-
industrie, konzentrieren und auf eine Senkung der 
Energiepreise abzielen wird.

Der Kandidat für das Amt des Kommissars für 
„nachhaltigen Verkehr“, Apostolos Tzatzikis, beton-
te, dass die Überarbeitung der Verordnung über 
CO2-Normen wie ursprünglich geplant im Jahr 
2026 erfolgen und E-Fuels einschließen wird. Er 
unterstrich, dass der künftige Sustainable Transport 
Investment Plan (STIP) Anreize für Investitionen in 
die Entwicklung alternativer Kraftstoffe bieten wird, 
allerdings mit Schwerpunkt auf dem See- und Luft-
verkehr und nicht auf dem Straßenverkehr.

Wopke Hoekstra, der Kandidat für das Amt des 
Kommissars für „Klima, Netto-Nullstellung und 
sauberes Wachstum“, bestätigte diesen Fokus. 
Er wies darauf hin, dass das Ziel für 2035 beibe-
halten werden soll, es allerdings eine Änderung 
in Bezug auf E-Fuels geben werde. Im Verkehrs-
bereich wird der Elektrifizierung des Straßenver-
kehrs Vorrang eingeräumt, während Biokraftstof-
fe für den Luft- und den Seeverkehr beibehalten 
werden, da es „eine große Zukunft für Biokraft-
stoffe“ gebe. 

Pierre Lucas, Secretary General

Die Zukunft des Verbrennungsmotors  
in der EU

UPEI – The Voice of Europe’s Independent Fuels 
Suppliers UPEI vertritt fast 2 000 europäische Im-
porteure, Groß- und Einzelhändler von Energie
erzeugnissen für den Verkehrs- und Heizungssektor, 
die die europäischen Kunden unabhängig von den 
großen Energieerzeugern beliefern. Die Händler 
sind Schnittstelle zwischen Herstellern und Ver-
brauchern und nutzen ihre eigene Infrastruktur und 
Flexibilität, um die bestehende Nachfrage von kon-
ventionellen und erneuerbaren, flüssigen Kraftstof
fen sowie von nicht flüssigen Alternativen im Rah-
men der Energiewende zu liefern. Sie stellen mehr 
als ein Drittel der aktuellen Nachfrage in Europa dar. 
Die Organisation bringt nationale Verbände und 
Lieferanten in ganz Europa zusammen. © 
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Richtungsweisendes 
Urteil?
Bundesgerichtshof zur Haftung des Betreibers einer Autowaschanlage 

Der Ausgangsfall war ein Schaden in einer Wasch-
anlage im Münsterland. Der Kläger fuhr Ende Juli 
2021 mit seinem Pkw der Marke Land Rover Modell 
Range Rover Sport HSE in die Waschanlage ein, 
stellte das Fahrzeug ordnungsgemäß ab, verließ 
die Waschhalle und startete den Vorgang. Wäh-
rend der Reinigung wurde der zur serienmäßigen 
Fahrzeugausstattung gehörende, an der hinteren 
Dachkante angebrachte Heckspoiler abgerissen, 
wodurch das Fahrzeug beschädigt wurde. Soweit 
der unbestrittene Sachverhalt. 

Am Fahrzeug des Klägers entstand ein Schaden in 
Höhe von insgesamt 3.219,31 Euro. Den Ausgleich 
dieses Schadens verlangte er vom Beklagten. Au-
ßerdem eine Nutzungsausfallentschädigung (119 
Euro) für den Tag der Fahrzeugreparatur sowie die 
Freistellung von Rechtsanwaltskosten. Dies lehn-
te der Kläger ab. Zur Begründung verwies er auf 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Dort war 
unter der Überschrift „Allgemeine Geschäftsbedin-
gungen Autowaschanlagen/Portalwaschanlagen“ 
Folgendes zu lesen: „Die Reinigung der Fahrzeuge 
in der Waschanlage erfolgt unter Zugrundelegung 

der nachfolgenden Bedingungen: (…)“ Die Haf-
tung des Anlagenbetreibers entfällt insbesondere 
dann, wenn ein Schaden durch nicht ordnungs-
gemäß befestigte Fahrzeugteile oder durch nicht 
zur Serienausstattung des Fahrzeugs gehörende 
Fahrzeugteile (zum Beispiel Spoiler, Antenne, Zier-
leisten o. Ä.) entstanden ist – außer den Waschan-
lagenbetreiber oder sein Personal trifft grobe Fahr-
lässigkeit oder Vorsatz.“

Unter diesem Hinweisschild befindet sich zusätz-
lich ein Zettel mit der Aufschrift: „Achtung! Keine 
Haftung für Anbauteile und Heckspoiler!“ Damit 
zeigte sich der Kläger nicht einverstanden und er-
hob Klage beim Amtsgericht Ibbenbüren, das ihm 
den beantragten Schadensersatz zusprach. Das 
Landgericht Münster hob dies dann später wieder 
auf. Der Bundesgerichtshof hat dies dann wiede-
rum aufgehoben und das amtsgerichtliche Urteil 
wiederhergestellt. 

Dreh- und Angelpunkt im Verfahren vor dem Bun-
desgerichtshof waren in diesem Fall offenbar al-
leine die Schutz- und Obhutsverpflichtungen des 

In den vergangenen Monaten hat es mal wieder ein Waschanlagenschaden zum Bundesgerichtshof 
geschafft. Das Urteil lässt die Branche aufhorchen. 
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Waschanlagenbetreibers. Nicht zu prüfen waren 
gegebenenfalls deliktische Schadensersatzan-
sprüche, also solche aus einer Verletzung von Ver-
kehrssicherungspflichten. Denen hat der Beklagte 
nämlich genügt, indem seine Anlage den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik entsprach, 
sie also einwandfrei funktionierte.

Die Münsteraner Richter hatten ihr Urteil vor allem 
auf zwei Punkte gestützt. Man müsse auf Risiken 
hinweisen. Dabei dürften die Anforderungen an 
die Sorgfalt eines Waschanlagenbetreibers nicht 
überspannt werden. Es kann von dem Betreiber 
nicht verlangt werden, vor der Inbetriebnahme der 
Anlage zunächst eine sachverständige Begutach-
tung durchzuführen, um dann feststellen zu kön-
nen, dass möglicherweise bei einem bestimmten 
Fahrzeugtyp eine Beschädigungsgefahr besteht. 

Der zweite Punkt: Hervorstehende Teile wie 
Spoiler und andere bergen Risiken in sich. Der 
Betreiber einer automatischen Waschanlage ist 
nicht verpflichtet, die Anlage auf sämtliche – ge-
gebenenfalls auch serienmäßig ab Werk erstell-
te – Fahrzeugsondergestaltungen auszurichten. 
Dies würde zu einer derart ausufernden Haftung 
führen, welche einer Garantiehaftung gleicht. Das 
würde den Betreiber überfordern. Soweit in Kürze 
das Landgericht Münster.

Risiko liegt beim Anlagenbetreiber
Der Bundesgerichtshof hat das komplett anders ge-
sehen. Ausschlaggebend für den BGH war, dass das 
Auto serienmäßig und ordnungsgemäß ausgestat-
tet war. Es war nicht getunt oder vorher schon be-
schädigt. Wenn eine Waschanlage konstruktions-
bedingt nicht zu einem marktgängigen Fahrzeug 
passe, trage dieses Risiko nicht der Fahrer, sondern 
der Anlagenbetreiber. Kunden können Waschan-
lagen, die konstruktionsbedingt nicht in der Lage 
sind, ihr Auto zu reinigen, nicht im Vorhinein iden-
tifizieren und meiden. Der Waschanlagenbetreiber 
hingegen habe es in der Hand, bestimmte Fahr-
zeugmodelle auszuschließen. Das habe er im vor-
liegenden Fall aber nicht getan. Dies gereicht ihm 
zum Nachteil. Dass es bis zum hier vorliegenden 
Schadenseintritt keinerlei derartige Schäden gege-
ben habe, ist insoweit nicht beachtlich. 

Damit erhöht der BGH das Risiko für den Betreiber. 
Er hat im Vorhinein auf die Ausstattung der Fahr-
zeuge zu achten. Er kann gegebenenfalls komplett 
bestimmte Aufbauten und/oder Dachaufbauten 
sowie Fahrzeuge bestimmter Marken ausschlie-
ßen. Er muss dies in eindeutiger Weise erledigen. 
Hinzugefügte Zettel oder Zusatzschilder sind min-
destens riskant. Im vorliegenden Falle gereichte 
dem Betreiber der Zettel sogar zum Nachteil, weil 
dieser nicht eindeutig war. In den Bedingungen 
wurden schließlich „nicht zur Serienausstattung 
des Fahrzeugs gehörende Fahrzeugteile“ genannt. 
In der Zusatzinformation wurde zwar auf Spoiler 
hingewiesen: „Achtung! Keine Haftung für Anbau-
teile und Heckspoiler!“ Aber dies stand im Wider-
spruch zum vorherigen Hinweis auf die Serienaus-
stattung. 

Dass ein Haftungsausschluss über allgemeine Ge-
schäftsbedingungen möglich ist, ist auch aus der 
intensiven Befassung mit dem Thema ersichtbar. 
Allerdings gereichte die fehlende Eindeutigkeit 
dem Betreiber zum Nachteil. Andererseits kann 
unseres Erachtens mit einer eindeutigen Formu-
lierung eine Haftung abbedungen werden.

Verbände sind gefragt
Wer in Zukunft sein Auto waschen lassen kann und 
wer nicht, ist deutlicher als bisher zu klären. Dabei 
ist zum einen aus technischen Gründen ein inten-
siver Kontakt zu den Herstellern der Waschanla-
gen notwendig. Sie kennen die Konstruktionen 
wesentlich besser als der normale Betreiber. Zum 
anderen ist eine intensive Zusammenarbeit der 
Verbände nötig, um eine für die Branche rechtssi-
chere Formulierung zu schaffen. Wobei für beide 
Themen gilt: Der Bundesgerichtshof kann jeder-
zeit – ähnlich wie der Gesetzgeber – mit einem 
Federstrich eine komplett andere rechtliche Situ-
ation erzeugen. Dazu muss es dann wieder ein Fall 
bis zum Bundesgerichtshof schaffen.

Bundesgerichtshof,  
Urteil vom 21. November 2024 

Aktenzeichen VII ZR 39/24 

Stephan Zieger, Geschäftsführer des bft © 
Ze

ds
pi

de
r/a

do
be

.st
oc

k.c
om

2024∙6 SCHNELL DEN VERBAND GEFRAGT



Reise durch alle 
Energieformen
Jorczyk Energie aus Celle im Porträt

Ursprünglich lag der Schwerpunkt von Jorczyk Energie auf dem Kohle-, später auf dem Heizölhandel. Mit 
der Übernahme der ersten Tankstelle Anfang der 90er Jahre weitete der Mittelständler mit Sitz in Celle 
sein Portfolio auf den Verkauf von Kraftstoffen aus. Seitdem ist das Netz auf insgesamt zehn Standorte 
gewachsen. Ein Herzensthema für Geschäftsführer Mark Jorczyk sind seit einigen Jahren synthetische 
Kraftstoffe, mit denen das Familienunternehmen die Zukunft sichern will. Ein Porträt zum 75. Jubiläum. 

Im Juli 2024 hat 
Jorczyk Energie 
die SB-Tankstelle 
in der Blumlage 
übernommen und 
damit das Netz 
auf zehn Stationen 
erweitert.

Kohleanlieferung per 
Bahn in Lachendorf.

© Jorczyk (alle)

1957: Beginn des 
Heizölgeschäfts  
per Tkw.
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Vom Kohlenhändler zum modernen Energiespe-
zialisten – diesen Weg ist Jorczyk Energie in den 
vergangenen 75 Jahren seit der Gründung 1949 
durch Elisabeth und Kurt Jorczyk gegangen. „Da-
mals kam das ‚schwarze Gold‘ mit der Bahn an 
und wurde den Kunden anschließend auf Bestel-
lung säckeweise per Lastengefährt nach Hause 
geliefert“, erzählt Mark Jorczyk, der 1999 in den Fa-
milienbetrieb eintrat und ihn seitdem gemeinsam 
mit seinem Vater Bernd Jorczyk führt. „Ein in der 
Nachkriegszeit mit Währungsreform und Entste-
hung der Bundesrepublik Deutschland sicherlich 
gewagtes Abenteuer, das gleichzeitig aber jede 
Menge Chancen barg“, ergänzt er. 

Das Abenteuer zahlte sich aus, die Geschäfte liefen 
und das Unternehmen wuchs stetig. Ende der 50er 
Jahre passte sich der Mittelständler an den sich 
veränderten Markt an und verlagerte den Schwer-
punkt von Kohle auf den Verkauf von Heizöl. Doch 
bei diesem Geschäftszweig sollte es nicht bleiben: 
Anfang der 90er Jahre bot sich Bernd Jorczyk die 
Möglichkeit, im Rahmen einer Versteigerung eine 
Tankstelle in Celle Groß Hehlen zu erwerben. Der 
Bereich Tankstelle war geboren. 

Partnerschaft mit Classic
Sukzessive kamen weitere Standorte in der Re-
gion rund um den Firmensitz hinzu, die bis 2003 
unter dem Namen Jorczyk Energie liefen. „An-
fang 2000 haben wir aus verschiedenen Gründen 
unser Schmierstoffgeschäft zum Verkauf angebo-
ten. So entstand der Kontakt zur Lühmann-Grup-
pe mit Sitz in Hoya“, erinnert sich Mark Jorczyk. 
Zunächst kooperierten beide Unternehmen, de-
ren Zentralen Luftlinie etwa 65 Kilometer ausei-
nander liegen, im Rahmen eines Joint Ventures, 
nach zwei Jahren ging das Schmierstoffgeschäft 
komplett nach Hoya. 

„Wir haben schnell gemerkt, dass wir als mittel-
ständische Unternehmen gut zusammenpassen 
und sehr konstruktiv und auf Augenhöhe mitei-
nander arbeiten können. Deshalb haben wir uns 
2003 dazu entschieden, unsere Tankstellen kom-
plett auf Classic umzuflaggen“, erzählt Jorczyk. 
Ein weiterer Vorteil: „Die Marke Classic hat in der 
Region einen sehr hohen Wiedererkennungswert 

bei den Verbrauchern, der Vertrauen schafft. Von 
diesem positiven Image profitieren wir natürlich.“

Der Erfolg erlaubte weitere Investitionen in das 
Netz: In den vergangenen Jahren kamen die Neu-
bauten Nienhagen und Lachendorf sowie der Bau 
der Automatentankstelle in Osterburg dazu. Au-
ßerdem konnte in diesem Jahr noch eine weitere 
Straßentankstelle in Celle übernommen werden. 
Insgesamt zählt das Netz jetzt zehn Tankstellen, 
davon vier unbemannte, unter dem Classic-Logo.

Weiteres Standbein: Autowäsche
Mit der Übernahme von Jumbi SB-Wash im Jahr 
1992 stieg Jorczyk Energie fast zeitgleich zum 
Tankstellengeschäft ins Waschgeschäft ein. Heu-
te sind die Straßentankstellen jeweils mit einer 
Portalwaschanlage und zwei SB-Wasch- und 
SB-Staubsaugerplätzen ausgestattet. Am 
Standort Altencelle können die Kunden ihre 
Fahrzeuge sogar an einer Waschstraße 
reinigen. Das Waschergebnis ist of-
fensichtlich so gut, dass Car Wash 
Altencelle bei einer Kundenbefra-
gung durch das Magazin Auto 
Bild und Statista mit einer 
Gesamtnote von 1,6 zu einer 
der besten Waschanlagen 
2023 in Deutschland ernannt 
wurde. Die Anlage konnte 
besonders in den Punkten 
Waschergebnis, Preisniveau, 
Freundlichkeit und Kom-
petenz, Auswahlmöglichkeit, 
Zusatzangebote und Gesamt-
eindruck überzeugen. „Das Thema 
Autowäsche hat sich in den vergan-
genen Jahren zu einem enorm wichtigen 
Geschäftsbereich für uns entwickelt, in den wir 
für unsere Zukunftsfähigkeit investieren“, erklärt 
Jorczyk. Alle fünf, sechs Jahre wird die Wasch
technik ausgetauscht, um immer auf dem neu-
esten Stand der Technik zu sein und den Kunden 
das bestmögliche Ergebnis zu garantieren.

Apropos Zukunftsfähigkeit: Jorczyk Energie ist 
Gründungsmitglied des eFuels Forums und Ge-
sellschafter der eFuel GmbH. Das Engagement 

Mark Jorczyk leitet 
das Unternehmen in 
dritter Generation. 

© 
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spiegelt die Überzeugungen des 53-jährigen Ge-
schäftsführers wider: „Synthetische Kraftstoffe 
werden eine bedeutende Rolle in der Mobilität der 
Zukunft spielen, weil sie schon als Beimischung 
die CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren.“ Seit 
Herbst 2023 bietet das Unternehmen den HVO100-
Kraftstoff KlimaDiesel an der Tankstelle Hambüh-
ren an. Der Kraftstoff wird inzwischen gut bei den 
Autofahrern angenommen, nach wie vor ist aber 
noch viel Aufklärungsarbeit notwendig, um die 
Akzeptanz beim Kunden zu erhöhen beziehungs-
weise Unsicherheiten entgegenzuwirken.

Investieren will der Unternehmer auch in einen an-
deren Bereich: Angesichts der hohen Strompreise 
hat er im vergangenen Jahr das Dach der Wasch-
straße mit einer Photovoltaikanlage ausstatten 
lassen, um Strom für den Betrieb zu produzieren. 

An den anderen Standorten betreibt das Unter-
nehmen Blockheizkraftwerke und auch hier sind je 
nach Bedingung vor Ort ebenfalls PV-Anlagen ge-
plant, wobei es noch in Absprache mit dem Netz-
betreiber die ein oder andere Herausforderung zu 
lösen gilt.

Mit 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem 
Heizölhandel, dem Waschgeschäft und den 
Tankstellen, in denen neben den klassischen 
Kraftstoffen künftig zunehmend synthetische 
Kraftstoffe an Bedeutung gewinnen sollen, ist aus 
dem Abenteuer Kohlehandel ein moderner Ener-
giespezialist geworden. Der bft gratuliert herz-
lich zum 75-jährigen Jubiläum und wünscht viel 
Erfolg für die Zukunft!

Annika Beyer

Das Magazin Auto Bild und Statista kürten Car Wash Altencelle 
bei einer Kundenbefragung 2023 zu einer der besten 
Waschanlagen Deutschlands.

© Jorczyk (alle)
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Ihr Vorteil –  
die eft / bft-Empfehlungslieferanten  
für Ihre Station 
Als Dienstleister für den Bundesverband Freier Tankstellen (bft) bündelt die Einkaufsgesellschaft freier Tankstellen (eft) seit 1974 
Know-how und Tankstellen-Kompetenz zum Nutzen und wirtschaftlichen Erfolg des Tankstellenmittelstandes. Durch den bundesweit 
stark aufgestellten Tankstellenverbund und die Gemeinschaft der freien Tankstellen werden bei den hier gezeigten Empfehlungsliefe-
ranten der Industrie und Zulieferfirmen attraktive Leistungen und Konditionen für Pächter und Betreiber von freien Stationen erzielt. 
Heute im Portrait eft / bft-Partner aus der Branche:

 Otto Christ AG Wash Systems
Die Otto Christ AG (Christ Wash Systems) 
ist seit 1963 einer der führenden Her-
steller von Waschanlagen. Das Produkt-
programm ist tief gestaffelt und reicht 
von der Portalwaschanlage, über die 
Waschstraße, Tramwaschanlagen und 
Zugwaschanlage, LKW- und BUS-Wasch-
anlage, SB Waschsysteme, Saugsysteme, 
bis hin zur Wasser-Rückgewinnungs-
anlage und Fahrzeugwasch- und 
Pflegeprodukte. 
www.christ-ag.com

 HARTMANN TRESORE AG
Für ein sicheres Bargeldmanagement 
während des laufenden Betriebs sowie 
als Überfallschutz bietet die HARTMANN 
TRESORE AG für Tankstellen spezielle 
Deposittresore. Das Geld wird über eine 
Schublade oder einen Einwurfschlitz 
in den Tresor eingeworfen, ohne dass 
er dafür geöffnet werden muss. Auch 
einbruch- und feuersichere Tresore für 
den Bürobereich sowie Zigarettentresore 
gehören zum Angebot. 
www.hartmann-tresore.de

Bargeldmanagement: Tresore, Zähl – und Prüfgeräte
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 Thiem Shop-Einrichtungen GmbH
Thiem aus Hamburg liefert und montiert 
bundesweit Shopeinrichtungen von der 
Decke bis zum Fußboden, mit Backshop 
& Lounge-Bereich, Kühlmöbeln, Raum-
kühlung, LED-Beleuchtungskonzepten, 
Präsentation im Außenbereich, alles aus 
einer Hand, Projektsteuerung, CAD-Pla-
nung / Visualisierung und Konzept-
entwürfe, Leasing-Angebote, Logistik, 
Full-Service, Designabteilung. 
www.thiem.com

 �Transgourmet Deutschland GmbH 
& Co. OHG

Wir sind Ihr professioneller Großhandels-
partner mit rund 60µ000 Artikeln aus 
dem Food- und Nonfoodbereich. Neben 
einer vielfältigen Auswahl an Getränken, 
Süß- und Tabakwaren bieten wir auch 
Frischeprodukte für Ihr Bistroangebot. 
Entdecken Sie einen unserer 37 Märk-
te in Ihrer Nähe. Unsere regionalen 
Verkaufsberater stehen Ihnen für ein 
persönliches Gespräch zur Verfügung. 
Kontaktieren Sie uns gerne für individu-
elle Lösungen – damit wir gemeinsam 
Ihr Geschäft optimal gestalten können. 
www.selgros.de

 TSG Deutschland GmbH & Co. KG
Tokheim Service ist der innovative Partner 
der Mobilitätsbranche. Rund um Tank-
technik, Fahrzeugwaschtechnik, Elek-
tromobilität & Zahlungssysteme bietet 
das Unternehmen maßgeschneiderte 
Lösungen mit hochwertigen Produkten 
und Dienstleistungen. Wir sind Teil der 
internationalen TSG Gruppe die zu den 
Marktführern bei der Projektentwicklung, 
der Implementierung und der techni-
schen Betreuung von Anlagen gehört. 
www.tsg-solutions.com/de
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Alle Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt. und Versand. 

 Onlineshop

1. 2.

3. 4.

5.

Infos auf eft-service.de/shop
oder unter 0228 - 910 290 
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Aktion im November und Dezember 

1. Umschläge Tankgutscheine BFT 
Preis: 9,40 €
Maße: 153 x 105 mm
Art.-Nr.: 11121
Aktion: 5 VE bestellen 1 VE gratis erhalten
→ Rubrik: Verbrauchsmaterialien

2. Fahrtenbücher BFT und neutral
Preis: 16,62 €
Maße: DIN A 6, für 12 Monate, ohne Jahreszahl | orange/schwarz/weiß | 50 Stück
Art.-Nr.: 10119 | 10120
Aktion: 5 VE bestellen 1 VE gratis erhalten
→ Rubrik: Verbrauchsmaterialien

Ankündigung für Januar und Februar 

3. Kundendiensteimer | Aus HD-PE mit Schwammeinsatz
Preis: 10,49 €
Details: Größe: 10 L | Farben: anthrazit, blau, orange, rot, schwarz
Art.-Nr.: 10380 | 10030 | 10028 | 10323 | 10029
Aktion: 5% Rabatt
→ Rubrik: Tankfläche & Forecourt | SB-Service

4. �Kühlwasserkannen New Style | Aus HD-PE, spezielle Tankstellenausführung
Preis: 17,99 €
Details: Größe: 8,5 L | Farben: anthrazit, blau, orange, rot, schwarz
Art.-Nr.: 10381 | 10252 | 10250 | 10382 | 10251
Aktion: 5% Rabatt
→ Rubrik: Tankfläche & Forecourt | SB-Service

5. �Scheibenfrostschutz BFT
Details: 30°C VE: Flasche 12x 1L oder Kanister VE 4x 5L |  
-60°C VE: Flasche 12x 1L oder Kanister 4x 5L	
Preis: ab € 18,00 
Art.-Nr.: �385162 | 385163 | 385082 | 385084
→ Rubrik: Fahrzeugzubehör | Frostschutz



Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
(DLR) und der Flugzeughersteller Deutsche Aircraft 
haben im Oktober 2024 weltweit erstmals Mess-
flüge hinter einem Turboprop-Flugzeug durchge-
führt, das mit 100 Prozent synthetischem aroma-
tenfreiem Kraftstoff angetrieben wird. Dabei misst 
die DLR-Falcon die Emissionen der D328 Uplift in 
50 bis 500 Meter Entfernung. Ziel ist es, neben dem 
CO2-Fußabdruck des Luftverkehrs auch den Par-
tikelausstoß und die klimawärmenden Kondens-
streifen zu reduzieren und damit einen Weg für die 
klimaverträgliche Luftfahrt zu bereiten. Insgesamt 
haben im Oktober ausgehend vom Flughafen 
Oberpfaffenhofen erste Emissionsmessungen am 
Boden und zehn Forschungsflüge mit 100 Prozent 
synthetischem Kraftstoff stattgefunden. 

Das Forschungsflugzeug D328 Uplift musste nach der 
Übergabe an das DLR erst einmal auf die Nutzung 
mit aromatenfreiem Treibstoff vorbereitet werden. 
Dichtungen wurden getauscht und das Treibstoffsys-
tem und die Triebwerke für den Betrieb mit aroma-

tenfreien Brennstoffen angepasst und getestet. Die 
Flüge finden als Testflüge statt, weil die Nutzung von 
100 Prozent synthetischen aromatenfreien Kraftstof-
fen heute noch nicht allgemein zertifiziert ist.

Frühere Flugversuche, die das DLR gemeinsam 
mit der NASA und mit Airbus durchführte, zeigten 
bereits, dass der Einsatz von nachhaltigem Bio-
kraftstoff zu einer Reduktion der Rußpartikel, der 
Eiskristalle und der Klimaerwärmung durch Kon-
densstreifen führt. Im Projekt CLIM0ART (Climate 
Impact-driven Emission and Contrail Measure-
ments of 0 Aromatic fuels in Regional Turboprop 
Aircraft) wird nun untersucht, ob mit synthetischen 
aromatenfreien Kraftstoffen ähnliche Wirkungen 
erzielt werden können. Weiteres Ziel sind erste 
Messungen der Emissionen eines Turboprop-Flug-
zeugs im Flug. Anders als bei Düsenstrahlflugzeu-
gen gibt es hierzu keine öffentlichen Emissions-
daten. Diese Daten werden für die Modellierung 
der Klimaeffekte der aktuellen und zukünftigen 
Regionalflotte als Referenz benötigt.

Das DLR hat die weltweit ersten Emissionsmessungen im Flug hinter einem Turboprop-Flugzeug 
durchgeführt, das zu 100 Prozent mit synthetischem Fischer-Tropsch-Kraftstoff betankt war. Die 
Messungen dienen als Grundlage zur Klimabewertung strombasierter aromatenfreier Luftfahrtkraftstoffe.

Fliegendes Labor misst 
CO2-Emissionen von E-Fuels

Die D328 Uplift wird 
als „Flying Testbed“ 
für neue Kraftstoffe 
und innovative Luft-
fahrttechnologien der 
Zukunft eingesetzt. 

© DLR (CC BY-NC-ND 3.0)
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Synthetische Kraftstoffe im Flugverkehr
Synthetische strombasierte Kraftstoffe (Power-to-
Liquid, PtL) sind eine Variante nachhaltiger Kraft-
stoffe für die Luftfahrt (Sustainable Aviation Fuels, 
SAF). PtL-Kraftstoffe bieten das Potenzial, die CO2-
Bilanz des Luftverkehrs um bis zu 95 Prozent zu re-
duzieren, ohne dabei wie bei nutzpflanzenbasierten 
Biokraftstoffen in die Nährstoffkette einzugreifen. 
Die Herstellung von synthetischen PtL-Kraftstoffen 
erfolgt aus CO2 und Wasser mittels erneuerbarer 
Energien. Der in Uplift verwendete Kraftstoff, ein 100 

Prozent aromatenfreies Fischer-Tropsch Synthetic 
Paraffinic Kerosene, ist zukünftig verfügbarem PtL 
chemisch und prozesstechnisch äquivalent. Bereit-
gestellt wird der Kraftstoff von der Firma Sasol. Das 
DLR arbeitet bereits daran, die industrielle Produkti-
on von PtL-Kraftstoffen erproben zu können. Anfang 
Oktober 2024 erfolgte dafür der Spatenstich zum 
Bau der Technologieplattform Power-to-Liquid-
Kraftstoffe (TPP) in Leuna.

DLR/Annika Beyer
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2024∙6 AUS DEM VERBAND

im Winterim Winter

Gönn’ dir 
   Schoki –
hier im Shop

Bestellen Sie jetzt 
das neue

Winterplakat
Zu bestellen unter 

www.eft-service.de/shop


